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 Prinzip 3. Um die richtige Interpretation der Daten zu erleichtern, haben die statistischen Stellen In-
formationen nach wissenschaftlichem Standard über die Quellen, Methoden und Verfahren der Statistik zur 
Verfügung zu stellen. 

 Prinzip 4. Die statistischen Stellen sind berechtigt, zu irriger Interpretation und zum Missbrauch sta-
tiich zu behandeln und 

ausschließlich für statistische Zwecke zu verwenden. 

 Prinzip 7. Die Gesetze, Verordnungen und Regeln, nach denen die statistischen Systeme arbeiten, 
sind zu veröffentlichen. 

 Prinzip 8. Die Koordinierung zwischen den statistischen Stellen innerhalb der einzelnen Länder ist 
für die Erzielung von Konsistenz und Effizienz des statistischen Systems von entscheidender Bedeutung. 

 Prinzip 9. Die Verwendung internationaler Konzepte, Systematiken und Methoden durch die statisti-
schen Stellen der einzelnen Länder fördert die Konsistenz und Effizienz der statistischen Systeme auf allen 
amtlichen Ebenen. 

 Prinzip 10. Die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit in der Statistik trägt zur Verbesserung 
der Systeme der amtlichen Statistik in allen Ländern bei. 

 
 

RESOLUTION 68/262 
A/RE S/68 /262  

Verabschiedet auf der 80. Plenarsitzung am 27. März 2014, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 100 Stim-
men bei 11 Gegenstimmen und 58 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/68/L.39 und 
Autschland, Dominikani-

sche Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Italien, Japan, Jordanien, Kamerun, 
Kanada, Katar, Kiribati, Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte -Arabien, Schweden, Schweiz, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, 
Slowenien, Somalia, Spanien, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, 
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Zentralafrikanische Republik, Zypern 
 Dagegen: Arabische Republik Syrien, Armenien, Belarus, Bolivien (Plurinationaler Staat), Demokratische Volks-
republik Korea, Kuba, Nicaragua, Russische Föderation, Simbabwe, Sudan, Venezuela (Bolivarische Republik) 
 Enthaltungen: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Äthiopien, Bangla-
desch, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, China, Dominica, Dschibuti, Ecuador, El 
Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Guyana, Indien, Irak, Jamaika, Kambodscha, Kasachstan, Kenia, 
Komoren, Lesotho, Mali, Mauretanien, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Pakistan, Para-
guay, Ruanda, Sambia , São Tomé und Príncipe, Senegal, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent 
und die Grenadinen, Südafrika, Südsudan, Suriname, Swasiland, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam 
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68/262. Territoriale Unversehrtheit der Ukraine 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der überragenden Bedeutung der Charta der Vereinten Nationen für die Förderung der 
Herrschaft des Rechts in den Beziehungen zwischen den Nationen, 

 daran erinnernd, dass alle Staaten nach Artikel 2 der Charta verpflichtet sind, in ihren internationalen 
Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates 
gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen und ihre internationalen Streitigkeiten 
durch friedliche Mittel beizulegen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970, in der sie die Erklärung 
über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen billigte, und in Bekräftigung der 
darin enthaltenen Grundsätze, dass das Hoheitsgebiet eines Staates nicht zum Gegenstand der Aneignung 
durch einen anderen Staat als Ergebnis der Androhung oder Anwendung von Gewalt gemacht werden darf 
und dass jeder Versuch, die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit eines Staates oder Landes 
teilweise oder gänzlich zu zerstören oder seine politische Unabhängigkeit zu beeinträchtigen, mit den Zie-
len und Grundsätzen der Charta unvereinbar ist, 

 ferner unter Hinweis auf die am 1. August 1975 in Helsinki unterzeichnete Schlussakte der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Vereinbarung vom 5. 
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